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Die Landessynode der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck hat in Hofgeismar das folgen-
de Kirchengesetz beschlossen:

Kirchengesetz zur Zustimmung
zum Kirchengesetz zum Schutz

des Seelsorgegeheimnisses
(Seelsorgegeheimnisgesetz - SeelGG) 

vom 28. Oktober 2009

Vom 13. Mai 2011

§ 1
Zustimmung

(1) Dem von der Synode der Evangelischen Kirche
in Deutschland am 28. Oktober 2009 beschlosse-
nen Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorge-
geheimnisses (Seelsorgegeheimnisgesetz - 
Seel GG) (ABl. EKD 2009 S. 352) wird zugestimmt.

(2) Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, die
Zustimmung gemäß § 14 Absatz 2 Satz 1 gegen-
über dem Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland zu erklären und den Rat zu bitten, den
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Kirchengesetzes
zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses für die
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck für
den 01.07.2011 vorzusehen.

§ 2
Ausführungsbestimmungen

Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, die zur
Durchführung des Seelsorgegeheimnisgesetzes
erforderlichen ausführenden Bestimmungen zu
erlassen.

§ 3
Inkrafttreten

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der
Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

(2) Das Seelsorgegeheimnisgesetz tritt für die
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck mit
dem vom Rat der EKD durch Verordnung bestimm-
ten Tag in Kraft. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Kirchengesetzes zum Schutz des Seelsorge-
geheimnisses für die Evangelische Kirche von Kur-
hessen-Waldeck ist im Kirchlichen Amtsblatt
bekannt zu machen.

Das vorstehende Kirchengesetz wird hiermit ver-
kündet.

Kassel, den 8. Juli 2011

Dr. H e i n 
Bischof

Landeskirchenamt Kassel, den  5. Juli 2011

Bekanntmachung Kirchengesetz zum Schutz
des Seelsorgegeheimnisses

(Seelsorgegeheimnisgesetz – SeelGG)
vom 28. Oktober 2009

Nachstehend wird das Kirchengesetz zum Schutz
des Seelsorgegeheimnisses (Seelsorgegeheimnis-
gesetz – SeelGG) vom 28. Oktober 2009 (ABl. EKD
2009 S. 352) bekannt gemacht. Der Rat der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland hat mit der Vierten
Verordnung über das Inkrafttreten des Kirchenge-
setzes zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses
(Seelsorgegeheimnisgesetz - SeelGG) vom 
28. Oktober 2009 vom 1. Juli 2011 das Inkrafttreten
für die Evangelische Kirche von Kurhessen-Wal-
deck am 1. August 2011 bestimmt.

Dr. K n ö p p e l 
Vizepräsident

Kirchengesetz zum Schutz
des Seelsorgegeheimnisses

(Seelsorgegeheimnisgesetz – SeelGG)
Vom 28. Oktober 2009
(ABl. EKD 2009 S. 352)

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz auf-
grund des Artikels 10 Absatz 1 und des Artikels 10
a Absatz 2 der Grundordnung der Evangelischen
Kirche in Deutschland das folgende Kirchengesetz
beschlossen:

I. Grundsätze

§ 1
Regelungsbereich

Dieses Kirchengesetz dient dem Schutz der in der
Evangelischen Kirche in Deutschland, deren Glied-
kirchen sowie den gliedkirchlichen Zusammen-
schlüssen ausgeübten Seelsorge. Dieses Kirchen-
gesetz soll damit auch zur Klärung des Begriffs der
Seelsorge im staatlichen Recht beitragen, insbe-
sondere in den Prozessordnungen und im Recht
der Gefahrenabwehr.

§ 2
Schutz des Seelsorgegeheimnisses

(1) Seelsorge im Sinne dieses Gesetzes ist aus
dem christlichen Glauben motivierte und im
Bewusstsein der Gegenwart Gottes vollzogene
Zuwendung. Sie gilt dem einzelnen Menschen, der
Rat, Beistand und Trost in Lebens- und Glaubens-
fragen in Anspruch nimmt, unabhängig von dessen
Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit. Seelsor-
ge ist für diejenigen, die sie in Anspruch nehmen,
unentgeltlich.
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§ 5
Ausbildung

(1) Personen, denen gemäß § 3 Absatz 2 ein
bestimmter Seelsorgeauftrag erteilt werden soll,
sind in einer Ausbildung insbesondere zu befähi-
gen, aus dem christlichen Glauben heraus andere
Menschen zu unterstützen, zu begleiten, ihnen
Lösungswege in seelischen Krisen aufzuzeigen
und ihnen Trost und Hoffnung zu vermitteln.
(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse tragen dafür Sorge, dass die Ausbildung
nach vergleichbaren Standards erfolgt. Die Ausbil-
dung umfasst 
a. theologische Grundlagen,
b. Grundlagen der Psychologie,
c. Fertigkeiten der Gesprächsführung,
d. rechtliche Grundlagen der Ausübung der Seel-

sorge.
(3) Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.

§ 6
Wahrnehmung des bestimmten Seelsorgeauftrags

(1) Personen, denen gemäß § 3 Absatz 2 ein
bestimmter Seelsorgeauftrag erteilt worden ist,
sind in Ausübung dieses Dienstes unabhängig und
im Einzelfall keinen Weisungen unterworfen. Sie
sind zur uneingeschränkten Wahrung des Seelsor-
gegeheimnisses verpflichtet.
(2) Sie sind bei der Ausübung dieses Dienstes an
Schrift und Bekenntnis sowie die kirchliche Ord-
nung gebunden.
(3) Sie unterliegen der Aufsicht einer von der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, der jeweiligen
Gliedkirche oder dem gliedkirchlichen Zusammen-
schluss bestimmten zuständigen Stelle. Das Seel-
sorgegeheimnis darf durch die Ausübung der Auf-
sicht nicht berührt werden.

§ 7
Schutz und Begleitung der Seelsorgerinnen

und Seelsorger

(1) Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen unab-
hängig von der Art ihres Auftrags oder ihres Dienst-
verhältnisses unter dem besonderen Schutz und
der besonderen Fürsorge der Kirche.
(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse sorgen für eine angemessene Begleitung
und Fortbildung der Seelsorgerinnen und Seelsor-
ger.

§ 8
Widerruf des Seelsorgeauftrags

Der gemäß § 3 Absatz 2 erteilte Seelsorgeauftrag
ist von der erteilenden Stelle zu widerrufen, wenn
seine Voraussetzungen nicht vorliegen oder
nachträglich entfallen oder wenn die Seelsorgerin

(2) Die förmliche Beichte gilt als Seelsorge im Sin-
ne des Absatzes 1.
(3) Unbeschadet des Auftrags aller Getauften,
Seelsorge zu üben, betraut die Kirche einzelne
Personen mit einem besonderen Auftrag zur Seel-
sorge.
(4) Jede Person, die sich in einem Seelsorge-
gespräch einer Seelsorgerin oder einem Seelsor-
ger anvertraut, muss darauf vertrauen können,
dass daraus ohne ihren Willen keine Inhalte Dritten
bekannt werden. Das Beichtgeheimnis ist unver-
brüchlich zu wahren.
(5) Das Seelsorgegeheimnis steht unter dem
Schutz der Kirche. Es zu wahren, ist Pflicht aller
Getauften und aller kirchlichen Stellen. Für kirchli-
che Mitarbeitende gehört es zu den dienstlichen
Pflichten. Das Nähere regeln die Evangelische Kir-
che in Deutschland, die Gliedkirchen und die glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren
Bereich.

II. Der Dienst in der Seelsorge

§ 3
Besonderer Auftrag zur Seelsorge

(1) Besonders mit der Seelsorge beauftragt sind
ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer. Die Ordination
sowie der Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer rich-
tet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des
Pfarrdienstrechtes der Evangelischen Kirche in
Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse.
(2) Weitere Personen können von der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und
den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen nach
deren jeweiliger Ordnung und nach Maßgabe die-
ses Gesetzes zur ehren-, neben- oder hauptamtli-
chen Wahrnehmung einen bestimmten Seelsorge-
auftrag erhalten.

§ 4
Voraussetzungen für die Erteilung

eines bestimmten Seelsorgeauftrags

(1) Einen bestimmten Seelsorgeauftrag nach § 3
Absatz 2 kann erhalten, wer 
a. nach Maßgabe des § 5 eine Ausbildung für Per-

sonen mit einem bestimmten Seelsorgeauftrag
erfolgreich abgeschlossen hat,

b. sich persönlich und fachlich als geeignet erweist
und

c. die Gewähr dafür bietet, dass sie oder er das
Seelsorgegeheimnis wahrt.

(2) Die Erteilung eines bestimmten Seelsorgeauf-
trags gemäß § 3 Absatz 2 bedarf der Schriftform.
(3) Personen, denen gemäß § 3 Absatz 2 ein
bestimmter Seelsorgeauftrag erteilt wird, sind
besonders auf das Seelsorgegeheimnis zu ver-
pflichten. Diese Verpflichtung ist aktenkundig zu
machen.
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oder der Seelsorger erheblich gegen ihr oder ihm
obliegende Pflichten verstößt.

III. Äußerer Schutz des Seelsorgegeheimnisses

§ 9
Grundsatz

Bei der Seelsorge ist dafür Sorge zu tragen, dass
die geführten Gespräche vertraulich sind und nicht
von Dritten mitgehört werden können.

§ 10
Seelsorge in gewidmeten Räumen

Für die Wahrnehmung des Seelsorgeauftrags kön-
nen besonders zu diesem Zweck Räume gewidmet
werden. Deren Widmung richtet sich nach den Vor-
schriften der Evangelischen Kirche in Deutschland,
der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse.

§ 11
Seelsorge mit technischen Kommunikationsmitteln

Soweit Seelsorge mit technischen Kommunikati-
onsmitteln ausgeübt wird, haben die jeweilige
kirchliche Dienststelle oder Einrichtung und die in
der Seelsorge tätige Person dafür Sorge zu tragen,
dass die Vertraulichkeit in höchstmöglichem Maß
gewahrt bleibt.

§ 12
Umgang mit Seelsorgedaten

Beim Umgang mit Seelsorgedaten jeglicher Art ist
sicherzustellen, dass kirchliche und staatliche
Bestimmungen zum Schutz des Seelsorgegeheim-
nisses und die Anforderungen des kirchlichen
Datenschutzrechts beachtet werden.

IV. Schlussvorschriften

§ 13
Übergangsregelung

Zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes seinen
Anforderungen entsprechend bereits erteilte
bestimmte Seelsorgeaufträge bleiben bestehen.
Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes in der Seelsorge tätig sind und die
Eignung dazu anderweitig erworben haben, kann
ein Seelsorgeauftrag gemäß § 3 Absatz 2 erteilt
werden.

§14
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die
Evangelische Kirche in Deutschland am 1. Januar
2010 in Kraft.
(2) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die
jeweilige Gliedkirche oder den jeweiligen glied-

kirchlichen Zusammenschluss in Kraft, nachdem
diese oder dieser die Zustimmung erklärt hat. Die
Zustimmung ist jederzeit möglich. Den Zeitpunkt,
zu dem dieses Kirchengesetz in den jeweiligen
Gliedkirchen oder dem jeweiligen gliedkirchlichen
Zusammenschluss in Kraft tritt, bestimmt der Rat
der Evangelischen Kirche in Deutschland durch
Verordnung.
(3) Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können dieses Kirchengesetz jeder-
zeit je für ihren Bereich außer Kraft setzen. Der Rat
der Evangelischen Kirche in Deutschland stellt
durch Verordnung fest, dass und zu welchem Zeit-
punkt das Kirchengesetz jeweils außer Kraft getre-
ten ist.
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Landeskirchenamt Kassel, den 12. Juli 2011

Bekanntmachung und Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes
der Evangelischen Kirche in Deutschland

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat mit der Dritten Verordnung über das Inkrafttreten des
Verwaltungsgerichtsgesetzes der EKD vom 27. Mai 2011 das Inkrafttreten für die Evangelische Kirche von
Kurhessen-Waldeck am 1. Juli 2011 bestimmt. Nachstehend wird das Kirchengesetz über die Verwaltungs-
gerichtsbarkeit der Evangelischen Kirche in Deutschland (Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD – VwGG.EKD)
vom 10. November 2010 (Abl. EKD 2010, S. 330) in der berichtigten Fassung vom 1. Juli 2011 (Abl. EKD 2011,
S. 149) bekannt gemacht.

Dr. K n ö p p e l
Vizepräsident
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1. Der Bischof oder eine von ihm berufene Vertre-
tung,
2. drei vom Verwaltungsrat benannte Mitglieder des
Verwaltungsrates, unter denen sich das vorsitzen-
de Mitglied des Verwaltungsrates und dessen Stell-
vertretung befinden sollen,
3. das nach § 23 berufene Mitglied des Landeskir-
chenamtes im Verwaltungsrat,
4. der Direktor des Diakonischen Werkes in Kur-
hessen-Waldeck e.V.;
Personen, die für das Amt des Landespfarrers für
Diakonie kandidieren, dürfen dem Ausschuss nicht
angehören.

(3) Der Verwaltungsrat beauftragt ein von ihm
gemäß Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 benanntes Mitglied
mit der Leitung des Ausschusses sowie ein weite-
res Mitglied zur Stellvertretung. Auf Einladung
des/der Ausschussvorsitzenden tritt der Ausschuss
zusammen. Er ist beschlussfähig bei Anwesenheit
von mindestens fünf seiner Mitglieder.

(4) Wahlvorschläge bedürfen der Zustimmung des
Bischofs.

(5) Der Landespfarrer für Diakonie wird mit seiner
Berufung zugleich Mitglied des Landeskirchenam-
tes gemäß Artikel 135 Grundordnung. Die Einzel-
heiten der Wahrnehmung beider Aufgabenbereiche
regelt eine Vereinbarung der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck mit dem Diakonischen
Werk in Kurhessen-Waldeck e.V.

§ 2
Anwendung im Bereich des Diakonischen Werkes

Dieses Kirchengesetz gilt auch für das Diakonische
Werk in Kurhessen-Waldeck e. V. und die in ihm
zusammengeschlossenen selbständigen diakoni-
schen Rechtsträger, wenn der Verwaltungsrat des
Diakonischen Werkes seine Übernahme
beschließt.

§ 3
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt einen Monat nach Ein-
gang des Übernahmebeschlusses des Diakoni-
schen Werkes (§ 2) beim Präses der Landes-
synode in Kraft. Der Tag des Inkrafttretens ist im
Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen.

Vorstehendes Kirchengesetz wird hiermit verkün-
det.

Kassel, den 7. Juli 2011

Dr. H e i n
Bischof

Die Landessynode der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck hat in Hofgeismar das folgen-
de Kirchengesetz beschlossen:

Zweites Kirchengesetz
zur Änderung des Kirchengesetzes
über die Diakonische Arbeit in der

Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck

Vom 13. Mai 2011

§ 1
Änderung des Diakoniegesetzes

§ 25 des Kirchengesetzes über die Diakonische
Arbeit in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck vom 24. November 2004 (KABl. S. 197)
erhält folgende Fassung:

§ 25 Landespfarrer für Diakonie.

(1) Der Landespfarrer für Diakonie wird vom Ver-
waltungsrat des Diakonischen Werkes in Kurhes-
sen-Waldeck e.V. gewählt und auf Vorschlag des
Bischofs vom Rat der Landeskirche gemäß Artikel
132 Buchstabe b der Grundordnung berufen.

(2) Zur Vorbereitung der Wahl wird ein Benen-
nungsausschuss gebildet, der einen oder mehrere
Kandidaten für das Amt des Landespfarrers für
Diakonie benennt. Dem Ausschuss gehören an:
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Kirchenvorstandwahl 2013

Die sechsjährige Amtszeit der im September 2007
gewählten Kirchenvorstände läuft im Jahr 2013 ab.
Das Landeskirchenamt hat gemäß § 4 Satz 1 des
Kirchengesetzes über die Wahl und Berufung zum
Kirchenvorstand als Wahltag der Kirchenvorstand-
wahl 2013

Sonntag, den 29. September 2013

bestimmt. Gleichzeitig wird empfohlen, an diesem
Sonntag ein Gemeindefest (z.B. Erntedankfest,
Michaelistag) zu feiern. Die zur Vorbereitung der
Wahl erforderlichen Anordnungen werden zu gege-
bener Zeit veröffentlicht.

Dr. O b r o c k
Oberlandeskirchenrat

Landeskirchenamt Kassel, den 7. Juli 2011

Der Übernahmebeschluss des Diakonischen Wer-
kes in Kurhessen-Waldeck ist am 16. Juni 2011
beim Präses der Landessynode eingegangen.
Gemäß § 3 tritt das Kirchengesetz damit am 17.
Juli 2011 in Kraft.

Dr. H e i n
Bischof

Urkunde
über die Umwandlung der Pfarrstelle Wollrode

im Kirchenkreis Melsungen

Gemäß Artikel 51 Absatz 3 der Grundordnung der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
vom 22. Mai 1967 (KABl. S. 19) wird folgender
Beschluss gefasst:

I.

Die Pfarrstelle Wollrode, Kirchenkreis Melsungen,
wird in eine Pfarrstelle mit Dreiviertel-Dienstauftrag
umgewandelt.

II.

Die Kirchengemeinde Grebenau wird als Vikariats-
gemeinde pfarramtlich mit der Kirchengemeinde
Guxhagen-Breitenau verbunden.

III.

Der mit der Pfarrstelle Wollrode verbundene über-
gemeindliche Zusatzauftrag entfällt.

IV.

Dieser Beschluss tritt am 1. April 2011 in Kraft.

Kassel, den 24. März 2011

In Vertretung
L.S. N a t t

Prälatin

Vierte Verordnung
zur Änderung der Verordnung

über die Pfarrdienstwohnungen

Vom 5. Juli 2011

Aufgrund von § 23 des Pfarrbesoldungsgesetzes in
der Fassung vom 9. Mai 1988 (KABl. S. 125) hat
das Landeskirchenamt die folgende Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Pfarrdienst-
wohnungen (Pfarrdienstwohnungsvorschriften)
vom 9. Dezember 1997 (KABl. S. 249), zuletzt
geändert durch die Dritte Änderungsverordnung
vom 9. Januar 2007 (KABl. S. 42), erlassen:

Artikel 1

§ 10 der Verordnung über die Pfarrdienstwohnun-
gen wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 5 wird ein neuer Satz 2 mit folgen-
dem Wortlaut angefügt:
„Tritt an die Stelle der Dienstwohnung, auf die
sich die zweckgebundene Rücklage erstreckt,
eine andere Dienstwohnung, so geht die
Zweckbestimmung auf die neue Dienstwoh-
nung über.“

2. Es wird ein neuer Absatz 9 mit folgendem Wort-
laut angefügt:
„Der Pfarrer hat keinen Anspruch auf Rückzah-
lung der Schönheitsreparaturpauschale. Dies
gilt insbesondere, wenn Schönheitsreparaturen
nicht fristgerecht durchgeführt werden oder die
bisherige Dienstwohnung anderweitig genutzt
wird.“
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit veröffent-
licht.

Kassel, den 7. Juli 2011

Dr. H e i n
Bischof

„Die Versorgungstabelle nach § 20 Absatz 3 der
Ordnung über die kirchliche Altersversorgung vom 
17. Dezember 1996 - KAV - (KABl. S. 70) für die pri-
vatrechtlich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Kirchenkreis Schmalkalden erhält
gemäß § 20 Absatz 5 KAV ab 1. Juli 2011 folgende
Fassung:

Versor- Vergütungs- Gesamt- Höchste
gungsstufe gruppe versorgungs- Gesamt-

stufenwert versorgung
I X - IXa 1.191,44 € 893,58 €
II VIII - VII 1.330,15 € 997,63 €
III VIb - IVb 1.527,68 € 1.145,76 €
IV IVa - IIa 2.132,24 € 1.599,19 €
V Ib - I 2.643,36 € 1.982,51 €“

J o e d t
Oberlandeskirchenrat

Landeskirchenamt Kassel, den 11. Juli 2011

Ordnung über die kirchliche Altersversorgung

Vom 17. Dezember 1996

Der Bundesrat hat am 27. Mai 2011 der Verord-
nung zur Bestimmung der Rentenwerte in der
gesetzlichen Rentenversicherung zugestimmt,
wonach sich der aktuelle Rentenwert zum 1. Juli
2011 um 0,99 % erhöht.
Die KAV wurde mit dem 10. Änderungsbeschluss
vom 24. April 2007 in § 20 Absatz 2 KAV (KABl.
S. 121) dahingehend geändert, dass sich die Ren-
tenleistungen zum Zeitpunkt allgemeiner Renten-
erhöhungen um den Prozentsatz, um den sich die
Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung erhöhen, ansteigen.
Folglich wird die Altersversorgungsleistung bei den
Zahlungen an die Rentnerinnen und Rentner ab 
1. Juli 2011 automatisch um die o. g. 0,99 % ange-
passt.

Gemäß § 20 Absatz 5 Satz 1 KAV steigen auch die
Gesamtversorgungsstufen bei allgemeinen Ren-
tenerhöhungen jeweils um den Prozentsatz, um
den sich die Leistungen aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung erhöhen. Dies erfolgte zuletzt
durch den 8. Änderungsbeschluss des Landeskir-
chenamtes gemäß der Ordnung am 10. Juni 2003
(KABl. S. 102).

Nach § 20 Absatz 5 Satz 2 KAV neue Fassung
setzt nunmehr das Kirchenamt der Evangelischen
Kirche in Deutschland die Versorgungstabelle nach
§ 20 Absatz 3 KAV jeweils neu fest.

Diese Neufassung wird nachstehend bekannt
gegeben.

Neubildung der Jugendkammer

Für die Zeit vom 1. April 2011 bis zum 31. März
2015 wurde die Jugendkammer gemäß Abschnitt I.
der Ordnung der Jugendkammer in der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck vom 
7. Dezember 1998 (Rechtssammlung der EKKW
Nr. 315) neu gebildet.

Ihr gehören an:

a) von Amts wegen:

Diakonin Elke Hartmann, Kassel

b) vom Bischof berufen:

Pfarrer Andreas Rohnke, Hanau
(Vertretung: Pfarrer Marco Kosziollek, Kassel)

Pfarrer Lars Niquet, Rotenburg
(Vertretung: Pfarrer Johannes Barth, Kaufungen)

Felicitas Becker-Kasper, Kassel
(Vertretung: Sibylle Kistner, Homberg)

Andreas Heller, Linsengericht-Altenhaßlau
(Vertretung: Tobias Schopf, Melsungen)

Ruth Battefeld, Kassel

Jörg Schäfer, Großenritte
(Vertretung: Pfarrer Jens Haupt, Gudensberg)

Benjamin Seiler, Baunatal
(Vertretung: Christian Rüdiger, Lohra)

André Momberg, Kaufungen
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Christus, das in der Botschaft der Heiligen Schrift
gegeben und im Bekenntnis der Reformation
bezeugt ist.“

Der Auftrag der Kirchengemeinde ist in Artikel 8
der Grundordnung festgelegt:

„Der Dienst der Verkündigung und Spendung der
Sakramente, die christliche Erziehung der Jugend
und der Dienst christlicher Liebe geschehen vor-
nehmlich in der Kirchengemeinde.“

Zur Unterstützung der Evangelischen Kirchenge-
meinde Brotterode bei der Wahrnehmung dieses
Teils ihres Dienstes wird ein Förderkreis gebildet.

§ 1
Zweck des Förderkreises

Zweck des Förderkreises ist es, Menschen im Wir-
kungskreis der Kirchengemeinde für deren Dienst
der in Trägerschaft der evangelischen Kirchenge-
meinde Brotterode befindlichen Kindertagesstätte
zu interessieren, für eine ideelle und finanzielle
Förderung besonderer Bereiche dieses Dienstes
zu gewinnen und ihnen die Möglichkeit einer bera-
tenden Mitwirkung an der Entwicklung und Ausge-
staltung des Dienstes zu eröffnen.

§ 2
Rechtsstatus des Förderkreises

Der Förderkreis ist eine rechtlich unselbständige
Einrichtung der Evangelischen Kirchengemeinde
Brotterode.

Für die Zwecke des Förderkreises aufgebrachte
Mittel sind für den in § 1 genannten Dienst der Kir-
chengemeinde zweckgebundene Sondermittel, die
nur nach Maßgabe dieser Satzung verwandt wer-
den dürfen.

Für die Verwaltung sowie die Kassen- und Rech-
nungsführung der Sondermittel gelten die für das
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
maßgeblichen Kirchengesetze und Verwaltungs-
vorschriften.

§ 3
Mitwirkungsberechtigte im Förderkreis

Mitwirkungsberechtigt im Förderkreis ist jede
natürliche oder juristische Person, die innerhalb
eines Kalenderjahres mindestens € 30,00 für den
in § 1 genannten Dienst spendet.

Die Voraussetzungen nach Absatz 1 sind auch
erfüllt, wenn ehrenamtliche Tätigkeiten im Umfang
von mindestens drei Stunden in einem Jahr geleis-
tet werden oder Dienst-, Werk- oder Sachleistun-
gen in vergleichbarem Umfang unentgeltlich geleis-
tet werden.

Patrick Nix, Gersfeld-Hettenhausen
(Vertretung: Julia Adam, Hann. Münden)

Kartin Bürmann, Hann. Münden
(Vertretung: Laura Adam, Hann. Münden)

Clemens Becker, Immenhausen
(Vertretung: Philipp Ruess, Bad Sooden-Allen-
dorf)

Sebastian Schmidt, Wabern
(Vertretung: Sarah Döbler, Witzenhausen)

Julia Grün, Borken-Lendorf
(Vertretung: Jonas Schüßler, Immenhausen)

c) weitere Teilnehmer mit beratender Stimme:

Pfarrer Matthias Hempel, Kassel
Klaus Spengler, Bad Hersfeld

Kassel, den 21. Juni 2011

Dr. S t o c k
Oberlandeskirchenrat

Satzung des Förderkreises
für die Kindertagesstätte Brotterode 

der Evangelischen Kirchengemeinde Brotterode

Landeskirchenamt Kassel, den 4. Juli 2011

Mit Verfügung vom 04.07.2011 hat das Landeskir-
chenamt die Satzung des Förderkreises für die
Kindertagesstätte Brotterode der Evangelischen
Kirchengemeinde Brotterode genehmigt.

Die Satzung wird nachstehend bekannt gemacht.

Dr. K n ö p p e l
Vizepräsident

Satzung des Förderkreises
für die Kindertagesstätte Brotterode 

der Evangelischen Kirchengemeinde Brotterode

Präambel

Der Auftrag der Evangelischen Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck ist in der Präambel der Grundord-
nung bestimmt:

„Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck
ist gerufen zum Dienst am Evangelium von Jesus
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Die Mitwirkungsberechtigung beginnt, wenn die
Voraussetzungen nach Absatz 1 in einem laufen-
den Kalenderjahr erfüllt sind. Sie endet mit Ablauf
des Kalenderjahres, in dem erstmals die Voraus-
setzungen nach Absatz 1 nicht mehr erfüllt sind.

§ 4
Förderkreisversammlung

Die Mitwirkungsberechtigten nach § 3 werden jähr-
lich mindestens einmal vom vorsitzenden Mitglied
des Kirchenvorstandes zu einer Förderkreisver-
sammlung einberufen.

Der Kirchenvorstand berichtet der Förderkreisver-
sammlung über die neueste Entwicklung des geför-
derten Dienstes, die weiteren Planungen in diesem
Bereich und die Verwendung der Förderkreismittel.
Ferner schlägt er weitere Verwendungsmöglichkei-
ten für die Förderkreismittel vor und gibt die Mög-
lichkeit zu einer Aussprache.

Die Förderkreisversammlung kann aus ihrer Mitte
Anregungen für die weitere Arbeit des Dienstes
geben. Sie kann dem Kirchenvorstand Maßnah-
men zur Verwendung der Förderkreismittel vor-
schlagen.

§ 5
Förderkreissprecher

Die Förderkreisversammlung wählt aus ihrer Mitte
zwei Förderkreissprecher für die Dauer von einem
Jahr. Diese sind in der Zeit zwischen den Ver-
sammlungen die Ansprechpartner des Kirchenvor-
standes in Angelegenheiten des Förderkreises.

Sie können in Angelegenheiten betreffend den
geförderten Dienst beratend zu Kirchenvorstands-
sitzungen eingeladen werden.

Sie sollen über neue Entwicklungen im geförderten
Bereich durch den Kirchenvorstand frühzeitig infor-
miert werden.

Sie sind berechtigt, Anträge im geförderten Bereich
an den Kirchenvorstand zu stellen.

Die Förderkreissprecher können aus besonderem,
zu benennendem Grund gemeinsam die Einberu-
fung einer außerordentlichen Förderkreisversamm-
lung beim Kirchenvorstand beantragen, wenn die-
ser Antrag von mindestens fünf Mitwirkungsbe-
rechtigten unterstützt wird.

Die Förderkreissprecher berichten der Förderkreis-
versammlung regelmäßig über ihre Tätigkeit.

§ 6
Geschäftsordnung der Förderkreisversammlung

Den Vorsitz in der Förderkreisversammlung führt
das vorsitzende Mitglied des Kirchenvorstandes.

Die Förderkreisversammlung ist unabhängig von
der Zahl der erschienenen Berechtigten beschluss-
fähig.

Bei Beschlussfassungen entscheidet die einfache
Mehrheit der Stimmen. Empfehlungen zur Verwen-
dung der Förderkreismittel bedürfen der Mehrheit
von 2/3 der Anwesenden.

Über die Förderkreisversammlung wird von einem
aus ihrer Mitte berufenen Protokollführer ein
Beschlussprotokoll geführt, das von dem Protokoll-
führer und vom Vorsitzenden der Förderkreisver-
sammlung zu unterzeichnen ist.

§ 7
Verwaltung und Verwendung der Förderkreismittel

Die Verwaltung der Förderkreismittel obliegt dem
Kirchenkreisamt und wird über den Haushalt der
Kirchengemeinde abgewickelt (Abrechnungsob-
jekt).

Über die Verwendung der Förderkreismittel ent-
scheidet der Kirchenvorstand unter Beachtung der
Zweckbindung. Bei seiner Entscheidung soll er
Anregungen der Förderkreisversammlung nach
Möglichkeit berücksichtigen. Will er von Empfehlun-
gen der Förderkreisversammlung nach § 6 Absatz
3 Satz 2 abweichen, ist die abweichende Verwen-
dung zunächst mit der Förderkreisversammlung
erneut zu beraten.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der Genehmigung durch das
Landeskirchenamt am Tag nach der Veröffentli-
chung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Satzung des Förderkreises
„Klosterkirche Nordshausen“ der

Klosterkirche - Evangelische Kirchengemeinde
Nordshausen und Brückenhof

Landeskirchenamt Kassel, den 28. Juni 2011

Mit Verfügung vom 28.06.2011 hat das Landeskir-
chenamt die Satzung des Förderkreises der Klos-
terkirche - Evangelische Kirchengemeinde Nords-
hausen und Brückenhof genehmigt.

Die Satzung wird nachstehend bekannt gemacht.

Dr. K n ö p p e l
Vizepräsident
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§ 3
Mitwirkungsberechtigte im Förderkreis

Mitwirkungsberechtigt im Förderkreis ist jede
natürliche oder juristische Person, die innerhalb
eines Kalenderjahres mindestens € 30,00 für den
in § 1 genannten Dienst spendet.

Die Voraussetzungen nach Absatz 1 sind auch
erfüllt, wenn ehrenamtliche Tätigkeiten im Umfang
von mindestens vier Stunden in einem Jahr geleis-
tet werden oder Dienst-, Werk- oder Sachleistun-
gen in vergleichbarem Umfang unentgeltlich geleis-
tet werden.

Die Mitwirkungsberechtigung beginnt, wenn die
Voraussetzungen nach Absatz 1 in einem laufen-
den Kalenderjahr erfüllt sind. Sie endet mit Ablauf
des Kalenderjahres, in dem erstmals die Voraus-
setzungen nach Absatz 1 nicht mehr erfüllt sind.

§ 4
Förderkreisversammlung

Die Mitwirkungsberechtigten nach § 3 werden jähr-
lich mindestens einmal vom vorsitzenden Mitglied
des Kirchenvorstandes zu einer Förderkreisver-
sammlung einberufen.

Der Kirchenvorstand berichtet der Förderkreisver-
sammlung über die neueste Entwicklung des geför-
derten Dienstes, die weiteren Planungen in diesem
Bereich und die Verwendung der Förderkreismittel.
Ferner schlägt er weitere Verwendungsmöglichkei-
ten für die Förderkreismittel vor und gibt die Mög-
lichkeit zu einer Aussprache.

Die Förderkreisversammlung kann aus ihrer Mitte
Anregungen für die weitere Arbeit des Dienstes
geben. Sie kann dem Kirchenvorstand Maßnah-
men zur Verwendung der Förderkreismittel vor-
schlagen.

§ 5
Förderkreissprecher

Die Förderkreisversammlung wählt aus ihrer Mitte
zwei Förderkreissprecher für die Dauer von einem
Jahr. Diese sind in der Zeit zwischen den Ver-
sammlungen die Ansprechpartner des Kirchenvor-
standes in Angelegenheiten des Förderkreises.

Sie können in Angelegenheiten betreffend den
geförderten Dienst beratend zu Kirchenvorstands-
sitzungen eingeladen werden.

Sie sollen über neue Entwicklungen im geförderten
Bereich durch den Kirchenvorstand frühzeitig infor-
miert werden.

Sie sind berechtigt, Anträge im geförderten Bereich
an den Kirchenvorstand zu stellen.

Satzung des Förderkreises
„Klosterkirche Nordshausen“ der

Klosterkirche - Evangelische Kirchengemeinde
Nordshausen und Brückenhof

Präambel

Der Auftrag der Evangelischen Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck ist in der Präambel der Grundord-
nung bestimmt:

„Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck
ist gerufen zum Dienst am Evangelium von Jesus
Christus, das in der Botschaft der Heiligen Schrift
gegeben und im Bekenntnis der Reformation
bezeugt ist.“

Der Auftrag der Kirchengemeinde ist in Artikel 8
der Grundordnung festgelegt:

„Der Dienst der Verkündigung und Spendung der
Sakramente, die christliche Erziehung der Jugend
und der Dienst christlicher Liebe geschehen vor-
nehmlich in der Kirchengemeinde.“

Zur Unterstützung der Klosterkirche - Evangelische
Kirchengemeinde Nordshausen und Brückenhof
bei der Wahrnehmung dieses Teils ihres Dienstes
wird ein Förderkreis gebildet.

§ 1
Zweck des Förderkreises

Zweck des Förderkreises ist es, Menschen im Wir-
kungskreis der Kirchengemeinde für die bauliche
Unterhaltung der Klosterkirche Kassel-Nordshau-
sen zu interessieren, für eine ideelle und finanziel-
le Förderung besonderer Bereiche dieses Dienstes
zu gewinnen und ihnen die Möglichkeit einer bera-
tenden Mitwirkung an der Entwicklung und Ausge-
staltung des Dienstes zu eröffnen.

§ 2
Rechtsstatus des Förderkreises

Der Förderkreis ist eine rechtlich unselbständige
Einrichtung der Klosterkirche - Evangelische Kir-
chengemeinde Nordshausen und Brückenhof.

Für die Zwecke des Förderkreises aufgebrachte
Mittel sind für den in § 1 genannten Dienst der Kir-
chengemeinde zweckgebundene Sondermittel, die
nur nach Maßgabe dieser Satzung verwandt wer-
den dürfen.

Für die Verwaltung sowie die Kassen- und Rech-
nungsführung der Sondermittel gelten die für das
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
maßgeblichen Kirchengesetze und Verwaltungs-
vorschriften.
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Die Förderkreissprecher können aus besonderem,
zu benennendem Grund gemeinsam die Einberu-
fung einer außerordentlichen Förderkreisversamm-
lung beim Kirchenvorstand beantragen, wenn die-
ser Antrag von mindestens fünf Mitwirkungsbe-
rechtigten unterstützt wird.

Die Förderkreissprecher berichten der Förderkreis-
versammlung regelmäßig über ihre Tätigkeit.

§ 6
Geschäftsordnung der Förderkreisversammlung

Den Vorsitz in der Förderkreisversammlung führt
das vorsitzende Mitglied des Kirchenvorstandes.

Die Förderkreisversammlung ist unabhängig von
der Zahl der erschienenen Berechtigten beschluss-
fähig.

Bei Beschlussfassungen entscheidet die einfache
Mehrheit der Stimmen. Empfehlungen zur Verwen-
dung der Förderkreismittel bedürfen der Mehrheit
der Anwesenden.

Über die Förderkreisversammlung wird von einem
aus ihrer Mitte berufenen Protokollführer ein
Beschlussprotokoll geführt, das von dem Protokoll-
führer und vom Vorsitzenden der Förderkreisver-
sammlung zu unterzeichnen ist.

§ 7
Verwaltung und Verwendung der Förderkreismittel

Die Verwaltung der Förderkreismittel obliegt dem
Stadtkirchenamt Kassel und wird über den Haus-
halt der Kirchengemeinde abgewickelt (Abrech-
nungsobjekt).

Über die Verwendung der Förderkreismittel ent-
scheidet der Kirchenvorstand unter Beachtung der
Zweckbindung. Bei seiner Entscheidung soll er
Anregungen der Förderkreisversammlung nach
Möglichkeit berücksichtigen. Will er von Empfehlun-
gen der Förderkreisversammlung nach § 6 Absatz
3 Satz 2 abweichen, ist die abweichende Verwen-
dung zunächst mit der Förderkreisversammlung
erneut zu beraten.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der Genehmigung durch das
Landeskirchenamt am Tag nach der Veröffentli-
chung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Landeskirchenamt Kassel, den 29. Juni 2011

Außergeltungsetzen von zwei Dienstsiegeln
hier: Evangelische Kirchengemeinde 

Rauschenberg
Evangelische Kirchengemeinde 
Ernsthausen

Die alten Dienstsiegel der Evangelischen Kirchen-
gemeinden Rauschenberg und Ernsthausen wur-
den aufgrund des Zusammenschlusses der Kir-
chengemeinden zur Evangelischen Kirchenge-
meinde Rauschenberg - Ernsthausen außer Gel-
tung gesetzt.

Dr . O b r o c k
Oberlandeskirchenrat

Landeskirchenamt Kassel, den 10. Juni 2011

Außergeltungsetzen eines Dienstsiegels
hier: Zweckverband Zentrale Diakoniestation in

Wetter

Das Dienstsiegel des Zweckverbandes Zentrale
Diakoniestation in Wetter wurde aufgrund der
Umbenennung des Zweckverbandes außer Gel-
tung gesetzt.

Dr. O b r o c k
Oberlandeskirchenrat

Beschlüsse der
Arbeitsrechtlichen Kommission

Beschluss zu den Arbeitsvertragsrichtlinien für
den Bereich des Diakonischen Werkes in Kur-
hessen-Waldeck - AVR.KW - (ARK 02/11)

Änderung und Ergänzung der Arbeitsvertrags-
richtlinien für den Bereich des Diakonischen
Werkes in Kurhessen-Waldeck – AVR.KW;
hier: Ergänzung des § 1 c - Geltungsbereich für 

Lehrkräfte

Landeskirchenamt Kassel, den 12. Juli 2011

Die Arbeitsrechtliche Kommission hat in ihrer Sit-
zung vom 26. Mai 2011 zu den Arbeitsvertrags-
richtlinien für den Bereich des Diakonischen Wer-
kes in Kurhessen-Waldeck – AVR.KW mit dem
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Beschluss zu den Arbeitsvertragsrichtlinien für
den Bereich des Diakonischen Werkes in Kur-
hessen-Waldeck - AVR.KW - (ARK 04/11)

Änderungen zu den Arbeitsvertragsrichtlinien
für den Bereich des Diakonischen Werkes in
Kurhessen-Waldeck - AVR.KW;
hier: Änderungen zu verschiedenen §§ und

Streichung der Anlage 11 - Bewertung der
Mitarbeitereinkünfte

Landeskirchenamt Kassel, den 12. Juli 2011

Die Arbeitsrechtliche Kommission hat in ihrer Sit-
zung vom 26. Mai 2011 zu den Arbeitsvertrags-
richtlinien für den Bereich des Diakonischen Wer-
kes in Kurhessen-Waldeck - AVR.KW Änderungen
zu den §§ 11 a - Beschäftigungszeit, 11b - Dienst-
zeit, 25 a - Jubiläumszuwendung, 38 - Vorausset-
zungen für Zahlung des Übergangsgeldes, 39 -
Bemessung des Übergangsgeldes, Anlage 10/II -
Regelung der Ausbildungsverhältnisse in einem
staatlich anerkannten Ausbildungsberuf und Strei-
chung der Anlage 11 - Bewertung der Mitarbeiter-
einkünfte beschlossen.

Gemäß Schreiben der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion vom 30. Juni 2011 wurden keine Einwendun-
gen erhoben, so dass der Beschluss gemäß § 12
Absatz 2 ARRG zu veröffentlichen ist.

Auf eine Veröffentlichung der vollständigen
Beschlusstexte im Kirchlichen Amtsblatt wird aller-
dings verzichtet und auf die Veröffentlichung durch
das Diakonische Werk verwiesen.

J o e d t
Oberlandeskirchenrat

Ersatz der SR für Lehrkräfte durch den neuen 
§ 1 c (Geltungsbereich für Lehrkräfte) eine Ände-
rung des Anwendungsbereichs beschlossen.

Gemäß Schreiben der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion vom 30. Juni 2011 wurden keine Einwendun-
gen erhoben, so dass der Beschluss gemäß § 12
Absatz 2 ARRG zu veröffentlichen ist.

Auf eine Veröffentlichung der vollständigen
Beschlusstexte im Kirchlichen Amtsblatt wird aller-
dings verzichtet und auf die Veröffentlichung durch
das Diakonische Werk verwiesen.

J o e d t
Oberlandeskirchenrat

Beschluss zu den Arbeitsvertragsrichtlinien für
den Bereich des Diakonischen Werkes in Kur-
hessen-Waldeck - AVR.KW - (ARK 03/11)

Entgeltsteigerungen, Einmalzahlungen und
Jahressonderzahlungen für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die dem Anwendungsbereich
der AVR.KW SR Lehrkräfte (bis 31. Juli 2011)
bzw. des § 1 a AVR.KW (ab 1. August 2011)
unterfallen.

Landeskirchenamt Kassel, den 12. Juli 2011

Die Arbeitsrechtliche Kommission hat in ihrer Sit-
zung vom 26. Mai 2011 zu den Arbeitsvertrags-
richtlinien für den Bereich des Diakonischen Wer-
kes in Kurhessen-Waldeck und dessen Sonderre-
gelungen Entgeltsteigerungen, Einmalzahlungen
und Jahressonderzahlungen für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die dem Anwendungsbereich der
AVR.KW SR Lehrkräfte (bis 31. Juli 2011) bzw. des
diese SR ab 1. August 2011 ersetzenden § 1 c
AVR.KW unterfallen, beschlossen.

Gemäß Schreiben der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion vom 30. Juni 2011 wurden keine Einwendun-
gen erhoben, so dass der Beschluss gemäß § 12
Absatz 2 ARRG zu veröffentlichen ist.

Auf eine Veröffentlichung der vollständigen
Beschlusstexte im Kirchlichen Amtsblatt wird aller-
dings verzichtet und auf die Veröffentlichung durch
das Diakonische Werk verwiesen.

J o e d t
Oberlandeskirchenrat

Amtliche Nachrichten
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Pfarrstellenausschreibungen:

Bad Salzschlirf-Großenlüder, Kirchenkreis Fulda
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs.

Hinweise zu Bewerbungen:

Die Mietwerte der Pfarrhäuser/Pfarrdienstwoh-
nungen für die ausgeschriebenen Pfarrstellen
können beim Landeskirchenamt in Kassel unter
Telefon (05 61) 93 78-235 erfragt werden.

Allen Bewerbungen sind ein tabellarischer
Lebenslauf und ein Kurzbericht zur bisherigen
Tätigkeit und zu Schwerpunkten der Arbeit und
der Fortbildung sowie Hinweise zur Motivation
der Bewerbung beizufügen. Diese Unterlagen
sind zur Weitergabe an die ausgeschriebenen
Gemeinden bestimmt.

Bei bereits vom Bewerber bzw. der Bewerberin
versehenen Pfarrstellen entfällt die Vorlage der
Unterlagen.
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− Vorbereitung, Verhandlung und Abschluss
hauptamtlicher Gestellungsverträge in Zusam-
menarbeit mit dem Dezernenten für Schulrecht

− Verfahren zur Bevollmächtigung von Lehrkräften
für den Ev. Religionsunterricht

− Zustimmungsverfahren für Religionsunterricht in
konfessionell gemischten Lerngruppen

Schulpfarrerinnen und Schulpfarrer  
− jährliche Mitarbeitergespräche mit den Schul-

pfarrerinnen und Schulpfarrern
− Vorbereitung und Durchführung der Konferenz

der Schulpfarrerinnen und Schulpfarrer 
− Koordination von Qualifizierungsmaßnahmen für

Schulpfarrerinnen und Schulpfarrer
− Einführung/Verabschiedung von Schulpfarrerin-

nen und Schulpfarrern 

Ev. Schulen in landeskirchlicher Trägerschaft
− Melanchthon-Schule
− Katharina-von-Bora-Schule
− Martin-Luther-Schule

− Geschäftsführung der Schulstiftung 
− Konfirmandenunterricht
− Freigabe von Unterrichtswerken
− Mitwirkung an den religionspädagogischen 

Prüfungsteilen des  Zweiten Theologischen
Examens

− Pflege der Studierendenliste für Studierende der
Religionspädagogik

− Vertretung des Bildungsdezernats in unter-
schiedlichen überregionalen Fachgremien

Die Bewerberin, der Bewerber 
− verfügt über theologische und pädagogische

Kompetenz, um die fachlich-strategische Aus-
richtung der schulischen Bildungsarbeit der Lan-
deskirche im Kontext der Bereiche des Bildungs-
dezernats zu reflektieren und zu gestalten 

− verfügt über berufliche Erfahrungen im Hand-
lungsfeld Schule

− verfügt über die organisatorischen Fähigkeiten,
die unterschiedlichen Referentenaufgaben zu
integrieren

− ist in der Lage, kirchliche Interessen im Schul-
bereich fachkundig, deutlich und verbindlich zu
vertreten 

− ist bereit zu enger Zusammenarbeit mit den
zuständigen regionalen Studienleitern des
Pädagogisch-Theologischen Instituts

− ist bereit zur Mobilität im gesamten Bereich der
Landeskirche

Nähere Auskünfte erteilt Oberlandeskirchenrat Dr.
Eberhard Stock (05 61-93 78-260).

Bewerbungen bis zum 31. August 2011 unmittel-
bar an das Landeskirchenamt, Referat ‚Personal-
verwaltung Theologisches Personal‘, Durchschrift
an das für den Bewerber bzw. die Bewerberin
zuständige Dekanat.

(Ausschreibung wegen Feststellung der Anstel-
lungsfähigkeit des mit der Versehung der Pfarrstel-
le beauftragten Hilfspfarrers) 

Caldern, Kirchenkreis Marburg-Land
(Pfarrstelle mit Dreiviertel-Dienstauftrag)
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl und
Präsentation.

Dörnhagen, Kirchenkreis Melsungen
Eine Hälfte der Pfarrstelle, die gemeinsam versorgt
wird, steht zur Besetzung an.
Die Besetzung erfolgt nach Gemeindewahl.

Frielingen, Kirchenkreis Hersfeld
(Pfarrstelle mit Dreiviertel-Dienstauftrag)
Es ist beabsichtigt, mit der Pfarrstelle einen überge-
meindlichen Zusatzauftrag „Wahrnehmung von Blin-
denseelsorge im Sprengel Hersfeld“ zu verbinden.
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl.

Martin-Luther-Kirchengemeinde in Wildeck (2.),
Kirchenkreis Rotenburg
(Pfarrstelle mit halbem Dienstauftrag)
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl.

Vasbeck, Kirchenkreis der Twiste
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs.
(Ausschreibung wegen Feststellung der Anstel-
lungsfähigkeit des mit der Versehung der Pfarrstel-
le beauftragten Hilfspfarrers) 

Wernswig-Waßmuthshausen (1.), 
Kirchenkreis Homberg
Mit der Pfarrstelle verbunden ist als Zusatzauftrag
die Mitarbeit in den Waberner Werkstätten des
Baunataler Diakonie Kassel e. V.
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl.

Wernswig-Waßmuthshausen (2.), 
Kirchenkreis Homberg
(Pfarrstelle mit halbem Dienstauftrag)
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl.

Landeskirchliche Pfarrstelle eines Referenten /
einer Referentin für Schule und Unterricht im
Dezernat Bildung im Landeskirchenamt
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs.

Der Stelleninhaber / die Stelleninhaberin verant-
wortet im Dezernat Bildung den Aufgabenbereich
Schule und Unterricht. Der Stelleninhaber / die
Stelleninhaberin ist insbesondere zuständig für fol-
gende Aufgabenbereiche:

Ev. Religionsunterricht an öffentlichen Schulen
− Auswertung der Statistik für die Abdeckung des

Ev. Religionsunterrichts
− regelmäßige Kontakte zu den staatlichen

Schulämtern in den Schulamtsbereichen Main-
Kinzig, Fulda, Marburg-Biedenkopf, Schwalm-
Eder, Werra-Meißner, Schmalkalden, Kassel
sowie den Regierungspräsidien Darmstadt und
Gießen
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Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibung

Auslandsdienst an der Costa del Sol/Spanien

Für das Evangelische Tourismuspfarramt mit
Dienstsitz in Mijas Costa sucht die Evangelische
Kirche in Deutschland (EKD) zum 1. September
2012 für die Dauer von zunächst sechs Jahren 

eine Pfarrerin / einen Pfarrer / ein Pfarrehepaar

für die vielfältigen Aufgaben in einem Tourismusge-
biet, das jedes Jahr viele Urlauber anzieht und für
viele, die dort immer wieder auch längere Zeit
leben, zur Heimat wird. Sie finden das Tourismus-
pfarramt unter www.evpfa-costadelsol.de .

Wir erwarten:
− situationsgerechte Gottesdienste, Kasualien und

Veranstaltungen
− Kreativität und Engagement für die Arbeit in

einer vom Tourismus geprägten Region
− hohes Maß an Flexibilität und organisatorischen

Fähigkeiten
− musikalische Begabung 
− ausgeprägte kommunikative und seelsorgerliche

Kompetenzen
− eine auf ökumenische Offenheit ausgerichtete

Zusammenarbeit
− Erfahrungen und Bereitschaft zu Fundraising
− Öffentlichkeitsarbeit in unterschiedlichen Medien
− Fähigkeit zum Führen eines Funktionspfarram-

tes ohne Kirchenvorstand, eigene Gebäude und
neben- oder hauptamtliche MitarbeiterInnen

− Bereitschaft zum Erlernen der spanischen Spra-
che

− Vertretung der Auslandsarbeit der EKD in der
Öffentlichkeit von Andalusien bei der spanischen
Kirche, den spanischen Behörden, der Deut-

schen Schule Malaga und dem deutschen Kon-
sulat 

Wir bieten Ihnen:
− eine interessante und abwechslungsreiche

Tätigkeit 
− eine Pfarrwohnung in einem teilmöblierten Rei-

henhaus
− einen Dienstwagen

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist die Stel-
le für Familien mit Kleinkindern bzw. schulpflichti-
gen Kindern nicht geeignet. Gesucht wird ein Pfar-
rer / eine Pfarrerin / ein Pfarrehepaar mit öffentlich-
rechtlicher Anstellung in einer der Gliedkirchen der
EKD und mehrjähriger Leitung eines Gemeinde-
pfarramtes. Die Besoldung richtet sich nach den
Bestimmungen der EKD. Falls erforderlich, bieten
wir Ihnen vor Dienstbeginn einen von der EKD
finanzierten Intensivkurs Spanisch an. Leben Sie in
einer Familie, möchten wir Ihren Ehepartner / Ihre
Ehepartnerin ebenfalls kennen lernen, weil ein
mehrjähriger Auslandsaufenthalt vom Ehepartner
bzw. von der Ehepartnerin mitgetragen werden
muss.

Für weitere Informationen stehen Ihnen gern Frau
Stünkel-Rabe (0511-27 96-126) oder Herr Oberkir-
chenrat Schneider (0511-27 96-127) zur Verfü-
gung.

Unter www.ekd.de/internatonal/auslandsdienst/
stellenausschreibungen.php erhalten Sie weitere
Informationen und die Bewerbungsformulare. Bitte
geben Sie dazu Kennziffer 2016 an. Ihre aussage-
fähige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 30.
September 2011 an die nachstehende Anschrift.
Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD
Postfach 21 02 20
30402 Hannover
E-Mail: team.personal@ekd.de
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